
Großherzogl. S. Weimar--Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 5. Den 12. Jannar 1821.

Landtags Verhandlungen.
Erste

Siebente Sitzung.

Den 27. December 1820.

In Gegenwart von 28. Abgeordneten.

Folgende Schriften wurden vorgelesen:
1. Erklärungsschrift, eine gesetzliche Norm

wegen Dienstentlassung der. Staatdiener
betr. (Beylage E.)

2. Ein Antrag des Landtags, daß ihm
u den bereits mitgetheilten Cassen-Etats
für die Jahre 1821. und 1822., Falls nicht
unbekannte Bedenken vorhanden wären, noch
die für das Jahr 1823. alsbald mitgetheilt
werden möchten, weil sich der künftige Land=

tag nicht früh genug über diese letzteren
werde berathen können.

3. Ein Landesfürstl. Decret vom 22. d.

M., nach welchem dem Antrage des Landtags
vom 18. d. M. gefügt und die bald mög-

lichste Beseitigung der Hindernisse gegen die
Besetzung der Stelle des Abgeordneten aus

dem achten städtischen Wahlbezirke (s. S. 11.
des Grundgesetzes über die Landständische

Verfassung) ingl. eine Bekanntmachung von

diesen jetzt noch vorhandenen Hindernissen
an die Städte jenes Bezirks, andefohlen
worden ist.

4. Eine Erklérung des aus dem ersten

Wahlbezirke der Ritterguthsbesitzer (s. . 9.
und 10. jenes Gesetzes) noch fehlenden Ab-

Fortsetung.

geordneten, daß derselbe in den ersten Ta-
gen des Januar beym Landtage eintreffen
werde.

5. Eine Eingabe des anwesenden Abge-
ordneten aus dem vierten Wahlbezirke des

dritten Standes, des Försters Oschatz, (s. 8.
12. das.) durch welche derselbe anzeigt, daß
er seinen früheren Wohnort Heida im Amte
Ilmenau mit der Stadt Berka, wohin er

versetzt worden, vertauscht, dort seine Grund-
stücke verkauft, sich aber hier wieder ange-
kauft habe, und die Frage vorlegt: ob er

unter diesen Umständen noch als Abgeordne-
ter des dritten Standes betrachtet werden

und erscheinen könne?

Mit vorläusiger Hinweisung auf die
§..12. und 27. des Grundgesehes und auf
F. 2r. des neuen Wahlgesehes, auch die über

diesen §. auf dem letzten Landtage statt ge-
habten Verhandlungen, wurde die Discussion
und Abstimmung über jene Frage bis zur
nächsten Sitzung verwiesen.

6) Die, auf den Fall, daß die über die
Oeffentlichkeit der Landständischen Verhand-
lungen gefaßten Landtags-Beschlüsse (s. Bey-
lage C.) landeöherrlich genehmigt werden soll-
ten, vorläufig aufgesehte und vom Vorstan-
de, sowie von den ernannten Redactoren zu

unterschreibende, Einleitung zu den im Druck

herauszugebenden Verhandlungen.
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Hierauf geschah Vortrag uber den
Staatshaushalt im allgemeinen, und
die Nothwendigkeit, bey den abermals vor-

liegenden Antragen auf neue sehr bedeutende
Verwilligungen, so viel nur möglich, auf Er-

sparnisse bey andern unbenöthigten Staatsé-
ausgaben zu denken. Man glaubte eine sol-

che Möglschkeit zunächst in Vereinfachung
der Administration, und in Minderung der

Administrations-Kosten zu finden, und es
geschah der Vorschlag, das ein Ausschuß
ernannt werde, welcher die Grundzüge

näher bearbeite, nach welchen bey Sr.
Königl. Hoheit, dem Großderzoge, ver-
trauensvoll der Antrag gestellt werden kön-
ne: daß durch genaue Vergleichung des Ge-

genwärtigen mit dem Frühern, eine den we-

nigsten Aufwand veranlassende und den übri-

gen Verhältnissen des Großherzogthums am

meisten zusagende Einrichtung und die Moglich-
keit ausgemietelt werde, wie nach allmähliger
IAbstellung dessen, was daben unbenöthigt ge-

funden worden, auf die altere Einfachheit
zurück zu kommen sey.

Der Landtag beschloß:
daß der mit dem Finanz-Wesen überhaupt

beauftragte Ausschuß sich mit jenen Grund-
zügen beschäftigen und solche sodann dem
Landtage vorlegen moge.

Man gieng nun über zu einer schriftli-

chen Eingabe eines anwesenden Ab-
geordneten, die beym Entwurfe des Re-

gulativé uber die Abschätzung von dem Land-

schafrl. Ausschusse und dem Landtags-Vorstan-
de gethanen Schritte betr.

Die Eigabe, durch welche behauptet
wurde, daß jener Ausschuß sowohl, als der
Vorstand die Grenzen ihrer Befugnisse über-
schritten hätten und zuletzt der Zweck aus-

gesprochen wurde, daß die Rechte und Be-
sugnisse des Vorstandes und der einzelnen
Ausschusse außer den Landtägen naher be-

stimm#t werden mochten, wurde wortlich vor-

gelesen, und darauf sofort, ohne weitere
Discussion, der Aatrag gestellt, daß zur ni-
heren Prüfung dieser Motion ein Ausschuß
erwáylt werde.

Der Einwand, daß hierzu nur ein Re-
ferent ernannt, oder — da das Ernennen

durch den Landmarschall in diesem Falle nicht
zweckmäßig seyn dürfte — durch Mehrheit

der Stimmen erwählt werden mochte, damit

die Geschäfte nicht zu sehr erweitert und

vervielfältiget würden, ward durch 26. Stim-
men gegen 2. verworfen und es wurde nun

sofort ein Ausschuß von drey Mitgliedern,

eines aus jedem Stande, durch Mehrheit
der Stimmen zu obigem Zwecke erwählt.

Mit der Bestimmung:

daß nunmehr die in verschiedene Ausschüsse
oder an einzelne Referenten vertheilten Vor-

träge, beym Landtage in derjenigen Reihe-
folge gehalten werden sollten, in welcher die

Referenten anzeigen würden, daß sie ihre
Vorträge beendiget hätten, wurde die Sitzung

geschlossen.

Achte Sibung.
Den 28. Dec. 1820.

In Gegenwart von 2y7. Abgeordneten.

Zwei höchste
d. M., das

Fortbestehensaller bisherigen Ab-
gaben für die ersten drey Monate
des nächsten Jahres betr.

(Beplage F. und C.) wurden verlesen, und

sodann ubergegangen zur Berathung über
die Frage:

Ob der Abgeordnete aus dem vier-

ten Wahlbezirke des Bauernstan-

des ferner als solcher betrachtet
werden könne?

Derselbe war, dieser Berathung wegen,
in der heutigen Situng nicht erschienen.

Decrete vom 23. und 24.



Der durch seine eigene Eingabe(s. die
7. Sitzung) erweckte Zweifel über seine fer-
nere Qualisication wurde nochmakls vorge-

legt und bemerklich gemacht, daß er jeht
nicht mehr, wie früher der Fall gewesen,
Besitzer eines Bauerngutes ##d bauerschaft-
licher Grundstucke sey, derer Besitz doch nach
§5. 28. des Grundgesetzes zur Wahlfahigkeit
in diesem Stande erforderlinn wäre; er habe

daher eine der erforderlichen Eigenschaften
verlohren und es werde nun nach K. 32.

sein Stellvertreter eintreten müssen.
Dagegen wurde demerkt, daß der die

speciellen Eigenschaften eines Abgeordneten
des dritten Standes bezeichnende F. 27. hier
allein in Betracht kommen durfte und das

das im &amp;. 28. vorkommende Beispiel eben

so werde entscheidend seyn konne, al eine
vom Stande der Bürger nach F. 26., nach
welchen der Abgeordnete dieses Standes in
einer Stadt oder Vorstadt angesessen sepn

musse, gezogene Analogie. Ein Absgordne-
ter des dritten Standes solle nach F. 27.

nur im Preise, in welchem sein Wahlbe-

zirk liegt, mit Haus und Feldgutern ange-

sessen sepn: dieß sey, da das Dorf Heida
und die Stadt Berka in demselben Kreise

(s. §. 9.) liegen und der Forster Oschatz#
noch jetzt in Berka mit Haus und Feldgüu-
tern angesessen sey, bei ihm der Fall, und

es trete daher kein Grund ein, ihn, jener

Vekänderung seines Wohnortes wegen, jetzt
nicht mehr als qualificirt anzuerkennen; denn
darüber, daß seine jetzigen Grundbesitzungen
nicht 2000 thl. werth wären, sey noch kein

gegründeter Zweifel aufgestellt worden, und
auch jetzt nicht aufzustellen, weil nach den
letzten Dornburger Verhandlungen über das
neue Wahlgeseh eine so genaue und strenge

Untersuchung des Werths des Grundeigen-

thums, bei sonst vorhandenen guten Eigen-
schaften des Erwählten, nicht gewünscht wor-
den sey.
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Bei einer langern Discussion uber diese
beiden Meinungen sprach sich das allgemeine
Bedaucrn des Landtags wiederhohl! aus,
wenn ein so schätzbares und thätiges Mit-

glied aus : Versammlung scheiden solle:
dennoch aber wurde, nachdem die 9 F. 2. 3.
und 6. des Grundgesetzes in nähere Betrach-

tung aczcoen und nach solchen zu der erster

Meinunz noch beigefugt worden war, daß
jeder Stand seinen Abgeordneten aus sei-
ner Mitte wählen solle, durch 23 Stim:

men gegen 4 beschlossen:

daß der Förster Oschatz bei nun verän-
derten Umständen den Stand der Bauern

nicht mehr vertreten konne;

zugleich aber wurde der Landtage= Vorstand
einstimmig ersucht, ihm bei der soriftlichen
Bekanntmachung dieses Beschlusses das auf-
richtige Bedauern aller einzelnen Mitglieder
des Landtags auszusprechen, daß si#e ein

durch treuen, patriotischen Eifer ausgezeich-
netes und von ihnen allen hochgeachtetes

Mitglied aut ihrer Mitte entlassen müßten.
In Folge jener Abstimmung wurde noch

die Frage aufgeworfen:
ob nicht bei der jetzt erfolgten Interpre-

tation des Grundgesetzes, um solcher für

künftige Falle gesetzliche Kraft zu geben, die
Landeöherrliche Sanction zu erbikten sey 2—

Allein der Landtag nahm an, daß, da nach
der Mehehet der Stimmen und dem klaren

Inhalte des F. 6. kein Zweifel obwalte, von

einer authentischen Interpretation auch nicht
die Rede sey.

Man gieng nun üuber zum Vortrage
über die

Steuerverhältnisse des Amtes
JIlmenau; ·

indem der damit beauftragte Referent unter

den bereits gestern erfolgten Anmeldungen
zu Vortragen, der erste gewesen war.

Nach ausfuhrlicher Discussion uber den
Inhalt des höchsten Decrets vom 3. Nov.
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d. J. und seine Beilage (Beilage H. und
Unterbeilage H.), wobey auch die Grund-
satze der Revisions-Instruction in Betracht
kamen, beschloß der Landtag:

daß die in Vorschlag gebrachte Catastri-
rung des Amtes Ilmenau zu genehmigen,

und eine vollkommene Gleichstellung dieses

Landestheils gegen die übrigen, den eige-
nen Wünschen seiner Bewohner gemaäß,
anzunehmen sepy, jedoch in Hinsicht der
indirecten Steuern nur Versuchsweise bis

zum nächsten Landtage.
Der hierauf folgende Vortrag betraf

das Schöppenamt bei den Crimi-

nalgerichten und die neue Weidai-

che Eriminal-Gerichts-Ordnung
zu Folge des höchsten Decrets vom g. Febr.

1810. (Beilage I.) auf die Erklrungs=
schrift vom 10. Decbr. 1878. (s. S. 273.

der Dornburger Landtags= Verhandlungen.)
Nach geschehener Vergleichung der frü-

heren Landständischen Anträge mit dem In-
halte dieses höchsten Decretes, fand der
Landtag nur noch nöthig, die bereits ge-
nehmigte Abänderung des F. 2 2. der Weld.

Crim. Ger. O. bei Gelegenheit der neuen Forst-

und Jagd-Ordnung in Erinnerung zu bringen.
Ein höchstes Decret vom 20. Octbr. d. J.

(Beilage K.) die erlassenen Gesetze seit
1819. betr., veranlaßte den ferneren Vor-
trag, der bei der Vielseitigkeit des Gegen-

standes vielerlei Betrachtungen herbei führte.
Bei dem Gesetze über Vergütung der
Wildschäden erkannte der Landtag mit

gebührendem Danke, daß dieses Gesectz seit-
her pünktlich zur Anwendung gekommen sey
und behielt sich vor, die etwa noch vorhan-

denen, bis jetzt aber noch nicht eingegange-
nen Beschwerden uber zu großen Wildstand

in einigen Gegenden, bei der Intercessional-

Schrift zu prufen.
Einige zur Postordnung, wie solche

in No. 23. des Regierungs-Blattes von

1810. erschienen ist, verglichen mit dem frü-
heren Entwurfe S. 3206. der Dornburger
Landtags-Verhandlungen, gemachte Bemer-
kungen, führten zu weitléuftigen Discussio-
nen, die endlich nach Ablauf der Sitzungs-
zeit, für heute abgebrochen werden mußten.

Neunte Sitzung.
Den 20. December 1820.

Gegenwärtig a7. Abgeordnete.

Nachdem das Entlassungsschrel-
ben an den Abgeordneten des 4Aten

bauerschaftlichen Wahlbezirkes (Bey-
lage L.) vorgelesen worden war, kam man

zurück auf die Postordnung.
Gegen den Inhalt des §. 17. fand sich,

nach wiederholter Berathung, aus dem
Grunde nichts zu erinnern, weil eine solche

Uebereinkunft, wie durch diesen §. angezeigt
wird, auch ohne ständische Bewilligung hätte
getroffen und bekannt gemacht werden kön-

nen, allein daß dieser §. in dem früheren Ent-

wurf ohne weiteres eingeschaltet worden, schien
doch dem landständischen Rechte auf Mitwir-
kung bey der Gesetzgebung nicht angemessen.

Daß nach F. 26. das Pfänden der Po-
stillons ganz verboten, und auch dann nicht
erlaubt seyn soll, wenn dieselben auf dem
Rückwege von der Station einen andern Weg

als die Poststraße nehmen und dabey Scha-
den thun, ließ man, nach Maaßgabe des

höchsten Decrets (Beylage K.) beruhen, be-
schloß aber:

einen Antrag dahin, daß den von der

nächsten Station zurückkehrenden Postil-
lons streng untersagt werde, einen andern

Weg einzuschlagen, als den, welchen sie
auf dem Hinwege zu fahren hatten, und
daß denjenigen, welche an einen Ort, der

nicht Post -Station ist und folglich auf
einem andern Wege als die gewöhnliche
Poststraße fahren mußten, für den Rück-



weg eine Beglaubigung, daß sie diesen
Weg zu fahren gehabt, mitgegeben werde.
Das beym FK. 30. früher schon in An-

trag gebrachte, wegen der im höchsten De-
crete bemerkten Schwierigkeiten aber noch

nicht eingeführte Chartiren aller einzelnen
Briefe wurde, nach mehreren vorgebrachten
Bepspielen und gegebenen Erläuterungen für
so nöthig gehalten, daß man, da auch der
Grund, daß der Abgang der Posten dadurch
verzöogert werde, kein unüberwindliches Hin-
derniß abgeben dürfte, beschloß:

den Antrag, daß künftig alle Briefe char-
tirt werden möchten, nochmals zu wieder-

holen (s. §. 117. des Grundgesetzes.)
Die Berücksichtigung des ständischen An-

trags zu F. ro. erschien höchst erfreulich.
Dagegen bewirkte die im Gesetzesentwurf

zu F. 140. gemachte Abänderung lange Dis-
eussionen. Daß die Eigenthümer der zur

DHost requirirten Pferde, wenn sie mit diesen
warten und für ihre Unterbringung und
Futter sorgen müßten, durch das volle
Wartegeld entschädigt seypen, war man

einverstanden, daß aber die Eigenthümer
der im Dienste der Post gefallenen Pfer-
de nicht sofort von der Post entsch#ädi-
get werden sollten und daß dieses, mit
Abäánderung des früheren an den Landtag

gelangten Gesetzesentwurfes, bestimmt wor-
den, darin fand man

1) ein mit der Constitution nicht verein-
barliches Verfahren und

2) eine unbillige Bestimmung.
Zu 1., wurde die Frage aufgeworfen,

ob nicht der Vorstand (F. 62. n. Ab des

Grundgesetzes) eine solche Abänderung schon
früher hätte bemerklich machen können und
sollen: und dadurch schon eine Abanderung
zu bewirken gewesen sey?: Nach langen Dis-
cussionen hierüber wurde die Enescheidung
dieser Frage zu einem besondern Vortrage
über „die Rechte und Hflichten des Vorstan-
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„des außer der Zeit der kandtage“ welcher
bey Gelegenheit des Vortrags über die in
der ten Sitzung vorgekommene Motion
Ahnlicher Art, gehalten werden müsse, ver-
wiesen und hier nur beschlossen:

daß die spätere Abänderung eines dem

Landtage vorgelegt gewesenen Gesetzes-
Entwurfes in einem von diesem angenom-

menen und das Eigenthum der Staats-

bürger so nahe angehenden Punkte, als
mit der Verfassung nicht vereinbarlich zu
betrachten und darüber Sr. K. H. Vor-
trag zu thun sey.

Zu 2., die gesetzliche Bestimmung im
vorliegenden Falle selbst betr., glaubte man
sich bey solcher beruhigen zu können, wenn
unter dem Landesherrl. Fiscus, welcher in
subsidium eintreten solle, in Friedenszeiten

die Großh. Cammer, und nur in Kriegszei-

ten die Landschafts-Casse zu verstehen, und

wenn die subsididre Verbindlichkeit schon

dann eintreten solle, sobald die Post den Er-
sat nicht verschaffen könne, so daß es also
dem Beschädigten in keinem Falle obliege,
denjenigen, durch dessen Schuld das Pferd
zu Grunde gegangen, zuerst in Anspruch zu

nehmen: man beschloß,

diese Ansicht Sr. K. H. zur auêdrücklichen
höchsten Genehmigung vorzulegen.

Bey der hierauf erfolgten Durchgehung
aller übrigen seit 1819. erlasse-
nen Gesetze,

wurden folgende Bestimmungen als solche
bemerklich gemacht, bey welchen es wohl der
landständischen Zustimmung bedurft hätte:

1) Eine Bebanntmachung wegen Herab-
setzung des Chausseegeldes, von Wagen
mit breiten Felgen.

Die weitere Berathung hierüber wurde
ausgesetzt bis zu dem Vortrage über ein

neuerliches höchstes Decret, den Straßenbau
betreffend.

2) Eine Bekanntmachung vom 26. Sep-
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tember 1820. — No. 14. des Regier.

Blattes unter 11. — die Erhshung des

Schulgeldes in den drey oberen Clas-
sen des hiesigen Gymnasiums betr.

Nach längerer Discussion uber die Fra-
ge: ob diese Vorschrift zu denen zu rechnen
sey, von welchen §. 5. Urt. d. des Grund-

geseczes spreche: kam man überein, daß der

Beschluß bis zum Vortrage uber die Kir-
chen = und Schulenangelegenheiten ausgesetzt
werde.

3) Eine Bekanntmachung vom 10. Aug.
1820. — No. 11. des Regier. Blat-

tes unter VI. — das Verbot eines

Compromisses streitender Partepyen auf
Actenversendung beym Untergerichte, ent-
haltend.

Der Landtag wünschte nähere Erldute-
rung darüber, ob etwa schon ein früheres

Gesetz ein solches Compromiß verboten habe?
verkannte übrigens gleich jetzt die wohlwol-
lende Absicht nicht, daß die Acten-Bersen-
dung möglichst beschränkt und dem Richter
die Möglichkeit genommen werde, dergleichen
Compromisse vielleicht selbst zu erwirken.

Endlich wurde die heutige Sitzung be-

schlossen mit dem Vorlesen folgender, so
eben eingegangener höchster Decrete:

1) vom 27. Decbr., die Oeffentlichkeit
der Landtags-Verhandlungen betreffend
(Beylage M..)

2) vom 26. dess. M. die Bepybehaltung

des Landtags-Syndicus betreffend (Ben-

lage NS.)

zehnte Stitzung.
Den Jo. Decbr. 1870.

Gegenwärtig ag. Abgeordnete.

Zunächst wurden zu dem gestrigen rdil
age:

die seit 1819. erlassenen Gesebe,

insbesondere das Verbot, bei
Untergerichten, auf Acten-Ver—
sendung zu compromitiren betr.

die bisherigen Vorschriften nachgewiesen, nach
welchen den Unterrichtern obliege, selbst zu
erkennen und die Behauptung aufgestellt,

daß durch solche das Compromitiren auf
Acten-Versendung nicht verboten gewesen,
mithin ein solches Verbot, wenn es auch
für zweckmäßig gehalten werde, eine neue

gesetzliche Bestimmung enthalte, zu welcher
die Zustimmung des Landtags erforderlich
sey.

Dagegen wurde erwiedert, daß in jenen
früheren Bestimmungen dieses Verdot schon
enthalten sey, und da man sich hierüber

nicht vereinigen konnte, wurde die vom Di-

rectorium gestellte Frage:
sollen streitende Parteien in erster Instanz
an den gesetzten Richter gebunden sepn
oder nicht?

zwar einstimmig verneint; jedoch die ferner
"vorgelegte Frage:

soll eine Abweichung davon — Antrag

auf Acten = Versendung — von der Ge-

nehmigung der Regierung abhángen?
durch 17. Stimmen gegen 11. bejaht und

demnach beschlossen:
daß es beim erlassenen Verbote, weil sol-
ches die Gestattung einer Ausnahme durch
die Regierung vorbehalte, bewende und

deshalb kein weiterer Antrag zu stellen

sey.
Nach hierauf erfolgter Vorlesung der Er-

klärungeschrift, die
Steuerverháältnisse des Amtes Il-
menau betr. (Beilage

bei welcher der Zusat, daß die Ausführung
der gemachten Anträge bis nach Beendigung
des gegenwärtigen kandtags verschoben wer-
den moge, erst heute noch besprochen und

beschlossen wurde, geschah Vortrag:
von dem mittelst höchsten Decrets vom



9. December d. J. dem Kandtage zugefer-
btigten Plane zu einer zu errichtenden Spar-
Casse, bei welcher die landständtsche Mit-
wirkung in so weit in Anspruch genommen

wird, daß die aufzusammelnden Capitalien
bis zur Summe von 40,000 rthlr. höchstens

50,0 rthlr. bei den Landschaftlichen Cas-
sen zu 5 P. (#1. untergebracht werden können.

Unter allgemeiner Anerkennung der Wohl-
thátigkeit einer solchen Anstalt wurden je-
doch die Schwirrigkeiten bemerklich gemacht,
welche die Erfüllung dieses Antrags ruck-
sichtlich der Uebersicht und Leitung der Cas-

sen = Verhältnisse auf gleiche Weise herbei
führen möchten, wie bereits bei der gesetz-
lichen vorgeschriebenen Einlieferung der De-
positengelder an die Landschafts-Cassen ver-

handen waren und beschlossen:

zunächst den Haupt-Landschafts-Cassirer
über diese ekwaigen Hindernisse befragen
zu lassen.

Hierauf gieng man über zu dem Vor-
trage des höchsten Decretes vom II. Decbr.

1820. (Anlage P.)

verschiedene.
würfe betr.

und der darüber in der ernannten Section

bereits statt gefundenen Berathungen.
Der Antrag der Großherzogl. Regierung

zu Eisenach, auf

Ein führung der Eisenachischen
Proceß-Ordnung im Amte Derm-

bach
wurde bei den vorgetragenen Gründen, daß
) bieses Amt jetzt mit einem alt-Eise-

nachischen Beamten besetzt sey,
b) auch drei alt-Eisenachische Ortschaften

zu selbigen gehörten,
c) die neue Proceß-Ordnung so schnell

noch nicht erscheinen dürfte,
4) von der Eisenachischen Proceß-Ord-

nung nur die das processualische Ver-

neue Gesetzesent-
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sahren normirenden Bestimmungen an-
genommen werden sollen, und

e) eine ähnliche Einführung der alt-Sächs.
Proceß-Ordnung in den Aemtern Tonn-

dorf und Vieselbach statt gefunden habe
(s. Dornburger Landtags= Verhand-
lungen S. 282.)

allgemein angenommen und dabei der Gleich-

förmigkeit wegen durch 260. Stimmen ge-
gen 2. bestimmt:

daß auch auf Einführung der Geschlechts-
Curatel, auf so lange als diese nicht bei
der neuen Proceß-Ordnung überhaupt ab-

geschafft oder doch auf einzelne Fälle be-
schräukt werde, anzutragen sey.

Man gieng über zu der in Vorschlag gebrachten

Bekanntmachung wegen perio-
disch zu wiederhohlender Publi-
cation gewisser Strafgesetze.

(Beilage O.) Es geschah Vortrag aus den
mitgetheilten Acten und von dem entstande-

nen Zweifel, ob die in mehreren Strafge-

setzen, namentlich (dem Jauner-Mandate
von 1758.) dem Königl. Sächs. Räuber-

Mandate von 27. Juli 1719.

dem Mandate wider das vorsätliche

Feueranlegen vom 16. Novbr. 17X.,

dem Mandate wider Abtreibung u. l(.

w. vom 14. October 1744.,

dem Mandate wider Tumult u. s. w.

vom 18. Februar 1791.

vorgeschriebene wiederhohlte Bekanntmachung
von Zeit zu Zeit, in der Absicht vorgeschrie-

ben sey, daß da, wo diese periodische Be-

kanntmachung unterlassen worden, das Ge-

setz nicht von Gültigkeit seyn solle?
Der Landtag war der Meinung,

daß diesem Zweisel durch die vorgeschla-
gene Bekanntmachung zu begegnen und

solche in sofern zu genchmigen, da.
bei aber der Befehl zu fernerer periodi-

scher Publication solcher Gesetze nicht zu
wiederhohlen sey,
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weil das Ablesen solcher weitläuftigen und
zum Theil veralteten Gesetze von den Kan-

zeln störend und unpassend, in den Gemein-
den nicht wohl ausführbar, und ohne Nutzen
bleiben werde.

Hierbei gieng man zu den Bestimmungen
des Jauner-Mandats von 1758.,

von welchen bereits nach der gestrigen Sitzung
ein Exemplar zur näheren Durchsicht vorge-
legt worden war, über, theilte vollkommen
das in den Acten vorkommende Urtheil über

dieses Gesetz, als ein veraltetes, weitléufti-
ges, unklares und verworrenes, und beschloß:

einen Antrag auf alsbaldige gänzliche Auf-
hebung dieses Gesetzes mit Aushebung und
Beibehaltung derjenigen wenigen Bestim-
mungen, durch deren Aufhebung bis zu
Einführung des neuen Criminal-Gesfetz-

Buchs eine merkliche Lücke in der gegen-

wärtigen Gesetzgebung entstehen könnte.

Der Vortrag über die übrigen durch das
höchste Decret vom rr. Decbr. 1820. (Bei-

lage P.) mitgetheilten Gesetzesentwürfe wur-
de, wie solches schon wegen der Weitläuf=
tigkeit der Gegenstände nöthig war, für
künftige Sitzungen verspart, die heutige
aber hiermit geschlossen.



Beylage zu No. 5. des Reglerungs-Blatts.

Beilage F.

Karl August,

v. G. G.Großherzog##c.

Nachdem Uns Unser Staats-Ministerium
den Inhalt der Ständischen unterthänigsten
Erklärung vom 21. Decbr. d. J. ehrerbie-

tigst vorgetragen hat, laut welcher der hier
versammelte getreue Landtag, überzeugt von
der Nothwendigkeit, daß die für den Staats-

haushalt bestehenden Abgaben auf die ersten
Monate des künftigen Jahres von neuem zu

verwilligen seyen, weil die zuletzt in der Er-

klärungsschrift vom 20. Januar 1819. ge-

schehene Verwilligung nur bis zu Ende des

jekigen Jahres reiche und eine weitere Ver-
willigung vor jetzt nicht thunlich sen, es
für eine seiner ersten Verpflichtungen aner-
kannte, sich über den dritten Abschnitt
Unserer Landtacz-Propositions-Schrift vom

17. Decbr. d. J. zeitig zu berathen, und
in Folge dieser Berathung den Beschluß ge-
faßt hat: daß, in der Voraussetzung, es
werden dadurch weder Stsrungen noch Sto-
ckungen in den Kassen und Rechnungéver-

hältnissen herbeygeführt, alle für den Staats-
haushalt in dem Großherzogthum Sach-

en Weimar-Eisenach jetzt bestehende

Abgaben vorerst auf die Monate Januar,
Februar, März, des nächstkommenden Jal-
res verwilligt sepen: so haben Wir diese
Verwilligung in der geschehenen Maaße gnaä-
digst angenommen, genehmigen sie und er-

theilen dem sie betreffenden Landtags-Be-
schluß Unsere Landesfürstliche Sanction.

Unserm Staats-Ministerium und insbe-

sondere dessen Departement der Finanzen ha-
ben Wir den Befehl ertheilt, diesen von

Uns sanctionirten Landtagsbeschluß, seinem
ganzen Inhalte nach, durch Unser Land-

.—

nl'

schaffts-Collegium und sonst auf verfassungs-
mäßigem Wege zur Aueführung zu brinen.

Schließlich erneuern Wir dem Herrn

Landmarschall, so wie dem § mmten Vor-

stande und getreuen Landtage die Versiche-

rung Unserer landesfürstlichen Huld und
Gnade.

Weimar den 28. Decbr. r820.

K. A.

Beylage C.

Höchstes Deeret
vom 24 December 3820.

Das Fortbestehen der bisherigen Abgaben in

den drey ersten Monaten 1821. betr.

Indem das unterzeichnete Großherzogliche
Staats-Ministerium dem getreuen Landtage in
der Beyfuge das von Sr. Königl. Hoheit,
dem Großherzog allerhöchst eigenhändig un-
terzeichnete Decret in Antwort und als Sanc-

tion der unterthänigsten Erklärungeschrift
des getreuen Landtags vom 21. Decbr. 1820.,

die Fortbdewilligung der bestehenden Abgaben
auf die Monate Januar, Februar, März
des Jahres 182 1. betreffend, übersendet, hat

es auf Sr. Königl. H. gnädigsten Befehl
noch hinzuzufügen, daß dem Großherz gl.
Landschaffts -Collegium aufgegeben worden
ist, zu erwägen und zu berichten, in wie

fern sich die bey der Verwilligung erwéhrte
Voraussehung verwirkliche, daß nämiich
durch solche und bey dem beschränkten Zeit-
raume ihrer Dauer Störungen und Stockun-

gen in dem Zahlungshaushalte der Groß-

herzogl. Landschafftskassen nicht nur nicht
herbeygeführt, sondern wirksam und in ge-

hörigen Grade vermieden werden würden,
und daß, falls Bedenken oder Anliegen, wel-
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che auf diesen Gegenstand Bezug hatten,
dem genannten Landes- Collegium beygien-
gen, die Vorlegung derselben ungesäumt er-
wartet würde. Sollte nun in irgend einer

Beziehung der genannten Art, die jetzt ge-
schehene und sanctionirte Verwilliguug nicht
ausreichend erscheinen, um den landschafftl.
Kassenhaushalt bis zu geschehener definitiver
Regulirung der neuenlandschafftl. Kassen-Etats,
seinem ganzen Bedarfe nach, vollständig zu
decken, und sollten daher Se. K. H. der
Großherzog aus solchem Grunde sich gens-
thigt sehen, eine weitere Zwischenmaas-
regel zu dem genannten Zwecke in An-

spruch zu nehmen; so wird darüber dem ge-

treuen Landtage irschene Mittheilung ge-
schehen und Sr. K. H. sehen auf solchen
Fall der Bewährung derselben patriotischen
Gesinnung Héchst-Ihrer getr. Stände, wo-
von Höchst-Sie eben jehzt einen schätzbaren

Beweis empfangen haben, mit vollstem Ver-
trauen entgegen 2c.

Beilage lH.

Höchstes Deeret
vom 2. November 1820.

Die Steuerverhältnisse des Amts Ilmenau

betreffend.

An das Decret über die Festsetzung Ei-
ner Consumtions-Abgabe für den Impost
und die Tranksteuer schließt sich ein zweytes
an, welches die Steuerverháältnisse des Am-

tes Ilmenau zum Gegenstande hat.

Nachdem sich der getreue Landtag in ei-
ner Erkläárungeschrift vom 13. December

1818. ) dahin ausgesprochen hatte, daß
die besonder# Steuerverfassung des Amtes

Ilmenau aufgehoben werden moöchte, fügte

») S. Seite 68. flg. der Dornburger kandtags= Ver-
bandlungen.

derselbe hinzu: „Zu solchem Behufe dürfte
erforderlich seyn:

1. Gleichsetzung in Grundsteuern,

durch Vergleichung und Zurückführung der

dortigen Catastration und Elassificirung auf
die Grundsätze der Weimarisch. Revisions-
Instruction, da die dortigen Grundstäcke,
nach den daselbst angenommenen Beschock-
ungögrundsätzen, jetzt höher classificirt er-
scheinen, als nach ihrer Bonität geschehen
sollte, auch die dortigen Classen mit eben so
hohen Steuern belegt sind, als die Weima-

rischen, obwohl sie weniger Simplen ent-
richten.

2. Gleichsetzung in indirecten

Abgaben. Weil aber die abgesonderte
Lage des Amtes Ilmenau, deren Einführung

nicht rathsam macht, so ist der Landtag des
Dafurhaltens, daß von einem Landtage zu
dem andern ein Aversional=Quantumbe-

stimmt und dieses fürerst in der Maaße aus-

gemittelt werde, daß man den Betrag der

indirecten Abgaben in allen Landestheilen
addire, die gefundene Summe mit der Zahl

aller Bewohner des Großherzogthums divi-

dire und das Ergebniß mit der Zahl der

Ilmenauer Bevölkerung musltiplicire.“
Aus den angebogenen Acten des Land-

schaffts-Collegiums unter  und den übrigen

Beylagen unter I. II. III. wird der getr.

Landtag, welcher in der angeführten Erkla-

rungsschrift nicht sofortige Ausführung sei-
ner Vorschläge, sondern nur weitere Mit-

theilungen auf den Grund derselben gewünscht
hat, es entnehmen, daß die Sache von den

Behörden bearbeitet worden ist, daß 1) der
Landrath, nach dem Gutachten zweyer ver-

pflichteter Tarxatoren, auf eine Herabsetzung
der steuerbaren Grundstucke in Ilmenau —

in der Stadt um zwey, auf den Dörfern

um einen Buchstaben — angetragen hat,

und daß 2) das Aversional-Quantum für

den Impost zwar nach dem gegebenen Maaß-



stabe ausgemittelt vorliegt, aber auch von
mehreren Seiten sehr erheblichen Bedenken

unterworfen wird, indem:

a) von den Steuerbaren in Ilmenau schon

jetzt ein Impost vomSchlacht- Vieh (un-
gefähr 850 rthlr. jährlich) in die Steuer-
kasse fließt, welcher jedenfalls noch von
dem Aversional-Quantum in Abzug ge-

bracht werden müßte, und

b) die Annahme, daß der Impost, nach
der Kopfzahl ausgeschlagen, in Ilmenau
eben so viel betragen werde, als er in

den übrigen Theilen des Großherzogthums,
besonders in den größern Städten und

den weit wohlhabendern Ortschaften des

platten Landes, wirklich betragen hat, wohl
nicht richtig, nicht den Grundsätzen ent-
sprechend seyn dürfte, von denen der getr.

Landtag bey Vertheilung der öffentlichen
Lasten in dem Großherzogthume augzuge-
hen wünscht.— Es will nach den vor-

liegenden Acten räthlich erscheinen, daß

1) die directe Steuer von den Grund-

stücken in Jlmenau, nach dem Antrage
des Landraths, herabgeseht, daß

2) Ilmenau auch sonst in Ansehung der
Abgaben den übrigen Theilen des Groß-
herzogthums möoglichst gleichgestellt und
daß

3) diesem zu Folge, die indirecte Steuer

(Impest, Vranksteuer, Consumtions-Ab-
gabe) auf Ilmenau mit erstreckt werde.

Se. K. H. der Großherzog, erwarten

hierüber die weitere Erklärung des getreuen
Landtags, indem 2c.

Unterbeilage H.

Bericht
des Großherzogl. Landschaffts

vom 4. August 1818.

Die Ilmenauer Steuerverhältnisse betr.

Nach der uns unterm 13. Januar d. J.

gnädigst zugefertigten, von Ew. K. H. in

allen ihren Theilen und Puncten landesfürstl.

sanctionirten Erklärungsschrift des Landtag
v. 13. Decbr. 1818. die Ilmenauer Steuer-

verhältnisse betr., soll auch unter andern die
Gleichsetzung des Amteo Ilmenau mit den

übrigen Großherzogl. Landestheilen hinsicht-
lich der indirecten Abgaben, weil die abge-

sonderte Lage des ersteren, deren Einfäh-
rung daselbst nicht rathsam erscheinen lasse,
durch Bestimmung eines jährlich dafür zu
zahlenden Aversional = Quantums bewirkt

und der Betrag desselben für jetzt in der
Maaße auêgemittelt werden, daß man den

Ertrag der indirecten Abgaben in allen Lan-

den des Großherzogthums addire, die ge-

fundene Summe mit der Zahl aller Be-

wohner dividire und das Ergebniß mit der

Zahl der Ilmenauer Beveôlberung multi-
plicire.

Es lag uns demnach ob, hiernach die

erforderliche Berechnung zu Ausmittelung
und Feststellung jenes Aversional-Quantums
stellen zu lassen und wir ließen zu dem En-

de nicht nur eine Haupt-Uebersicht des Im-

post-Ertrags in dem Wefmar= Jenaischen und
Eisenachischen Kreise und den sämmtlichen

dazu geschlagenen neuen Gebietstheilen wäh-
rend der Jahre 1816. 17. und 1818. fer-

tigen und die auf ein Gemeinjahr tommende

Durchschnitts-Summe danach auswerfen,
sondern wir erbaten uns auch von Groß-

herzogl. Zandes-Direction einmal eine ge-

naue Angabe der in dem gesammten Groß-

Fverzogthume befindlichen Einwohner Zahl,

Collegium
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und dann wieder der in dem Amte Ilme-

nau Lebenden insbesondere.

Auf din Grund der hierauf erlangten
Resultate, nach welchen der zeitherige jähr-
liche Impost-Ertrag nach dem angenommenen
dreyjährigen Durchschnitt sich auf 92,600
Grthlr. 5 gr. 61 pf. beläuft, die Bevölke-
rung des Großherzogthums aber zu

194008. und die des Amtes Ilmenau zu

4375. Seelen sich darstellt, ist nun die frag-
liche Berechnung in der vorgeschriebenen
Maaße aufgestellt worden und sie ergiebt,

daß folgende Zahlenverhältnisse:
190,90 4375 —92,000 rthlr. S gr. 6pf.

zu dem Ilmenauer Impost-Averfional-

quantum statt finden; mithin erscheint
der zu bestimmende Betrag dieses Aversio-
nalquantums mit 2078 rthlr. 13 gr.

Was nun die Frage anlangt, wie diese

Summe am zweckmßigsten und am wenig-

sten drückend aufzubringen seyn möchte? so
haben wir hierüber das Gutachten des Un-

tersteuer-Directoriums zu Ilmenau vernom-

men und es hat dasselbe, nachdem es sich

zuförderst über die Schwierigkeit, die ihm ge-

wordene Aufgabe zu lösen, weitläuftig ver-

breitet, endlich in Vorschlag gebracht, den
ihm nach dem bekannten Betrag der nach
den hierunter gegebenen Bestimmungen sich
hier auswerfenden Quote, durch Erhebung

Einer Grundsteuer,
der Viehsteuer nach der Hälfte des bishe-

rigen Ansatzes
der Gewerbsteuer nach der Hälfte des bis-

herigen Ansatzes,
der Hälfte des bisherigen Schlacht-Impo-

stes zu decken; die bisher unter allen in-

directen Abgaben am lästigsten gefallene
a)Abgabe von Besoldungen und Ven-

sionen,
b) Abgabe von Erbzinsen und Capitalien

aber, welche ohnehin wenig eintragen und

große Unterschleife und Unzufriedenheit er-
regten, hierbey unberücksichtigt zu lassen.

Was nun den letzten Tyeil dieses Vor-

schlags betrifft, so kann er hier um so we-

niger berücksichtiget werden, als die beiden
genannten Abgaben nicht zu den indirecten

Abgaben, von denen allein hier die Rede

ist, gehören.
So zweckmäßig wir aber den erstern

Theil dieses Vorschlags an sich selbst fin-
den und so wenig wir gegen dessen Realisi-

rung etwas einzuwenden haben, so tritt doch
der Umstand daben ein, daß der Ertrig der

vorbezeichneten Abgaben, nach Maaßgabe
der dieôjährigen Etats= Ansätze berechnet,
nicht hinreichen wird, um die erforderlichen

2078 rthlr. 13 gr. 27 pf. aufzubringen;
es liegt vielmehr noch ein Deficit von 831
Grthlr. 15 gr. lo pf. vor.

Dieses Deficit wurde jedoch dadurch ge-
deckt werden oder würde vielmehr gar nicht

statt haben, wenn der Betrag des Schlacht-

Impostes, der ohnehin schon in Ilmenau er-

hoben wird, als eine wirklich aufgebrachte
indirecte Abgabe, von der Summe des für

die ubrigen indirecten Abgaben zu leistenden

Aversional Quantums abgezogen würde.

DieserSchlacht-Impost beträgt nämlich jähr-
lich 850 rthlr. und wenn sich um diese die

berechnete Summe des Aversional-Quantums

an 2078 rthlr. 13 gr. 24 pf. verminderte,

so beliefe sich dasselbe nur noch auf 1228 rthlr.
13 gr. 24 pf. und würde die Summe des

Betrags von den oben zur Aufbringung des

Aversional-Quantums angegebenen Steuern
noch einen, jedoch nicht sehr bedeutenden,
Ueberschuß gewähren.

Indem wir jedoch alles zur höchsten
Prufung und Entscheidung ehrerbietigst aus-
seben und Ew. K. H. gnädiqster Willens-
meinung, so wie den Anträgen des Land-

tags in Ansehung des vorliegenden Gegen-

standes pnicheschuldigst nachgekommen zu



seyn glauben, konnen wir nicht umhin, schließ-
lich noch devotest zu bemerken, daß, wie
auch Hschstdero bandes-Direction mit uns
für billig erkennt, bey Bestimmung eines
Aversional-Quantums des Amtes Ilmenau

für den Impost auf den Grund des Ver-
hältnisses der dortigen Einwohner-Zahl zur

Einwohner=ZahldesgesammtenGroßher-
dogthums, wie es in vorliegender Berechnung
der Fall ist, der Umstand besondere Rück-
sicht verdienen möchte, daß die Consumtion
mehrerer dem Impost unterworfener Artikel
im Amte Ilmenau, verhältnißmäßig ben
weitem geringer ist, als in den meisten übri-
gen Landestheilen. Die wir tc.

Beilage I.

Höchstes Decret
vom 0. Februar 1819.

Das Amt der Criminal-Gerichts-Schöffen und

die Weidaische Criminal-Gerichts-Ordnung betr.

Nachdem Se. K. H., der Großherzog,
über die — in der unterthänigsten Erklä-

rungsschrift vom r9. Decbr. v. J. ) —

vorgetragenen Bemerkungen des getr. Land-
tags in Betreff des Amtes der Criminalge=
richts-Schöffen und einiger Puncte der
Weidaischen Criminalgerichts = Ordnung,

Hoöôchst Ihre Regierung zu Weimar mit Be-
richt vernommen haben, ist die Entschließung
Sr. K. H. dahin augefallen.

In Ansehung der Schoffen bewendek es

bor der Hand bey der Einrichtung, welche
bey den Criminal = Gerichten zu Weimar

und Eisenach zeither statt fand, indem Sr.

K. H. sich vorbehalten, auf diesen Gegen-
stand beny Gelegenheit der neuen Criminal-

Gesetzgebung zurück zu kommen. Indessen

*) G. Seite 783. der Dornburger Verhandlungen.
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haben Höchstdieselben es der Regierung anheim
gegeben, ob sie nicht einen Aufruf zu frey-
williger Uebernahme des Schöffen = Amtes,

als eines bürgerlichen Ehrenamtes, öffent-
lich erlassen, und dadurch dem Zwecke einer

Veredlung des Criminalprocesses näher zu
kommen suchen wolle.

Der Zusatz wegen der Feld= und Holz-
deuben und Jagdfrevel soll wegfallen, mit
der desfallsigen Bekanntmachung jedoch bis
zur Promulgation der neuen Forst= und

Jagdordnung Anstand genommen werden.

Die zweite Bemerkung des getr. Land-

tags erledigt sich durch die Zustimmung des-
selben in das Gesetz für die Zukunft; übri-

gens haben Se. K. H. die desfallsige Recht-
fertigung der Regierung, enthalten in dem

abschriftlich anliegenden Bericht, für ausrei-
chend anerkannt.

Auf die dritte Bemerkung ist die Groß-
herzogl. Regierung angewiesen worden, das
ihr vorbehaltene Zuweisungsrecht, welches
Se. K. H. nach den Grundsatzen von Er-

theilung der Commissionen geregelt wissen
wollen, nur nach erstattetem Berichte und

eingeholter höchster Genehmigung, auszu-
üben.

Hierdurch erledigt sich auch die Bemer-
kung unter 4. a) und wegen der Bemer-

kung unter b) soll die Regierung dem Cri-
minal= Gericht zu Weida die von dem getr.

Landtag in Antrag gebrachte Instruction zu-
gehen lassen.

Alles dieses hat dem getr. landständi-
schen Vorstand, auf höchsten Befehl, eroff-
net werden sollen, um davon dem Landtag

selbst, bey seiner nächsten Versammlung Vor-
trag zu thun.



Beilage K.

Hochstes Deeret
vom 20. October 1820.

Die seit r819. erlassenen Gesetze betreffend.

Seine K. H., der Großherzog, haben
befohlen, daß dem Landtags-Vorstande ein
Eremplar des Regierungs-Blakts von den

Jahren 1817., 1818., 1810. und 1820.
zu dem Archive des Landtags mitgetheilt
werde.

Der getreue Landtag selbst wird bei

Seiner jebt bevorstehenden Versammlung
daraus entnehmen, welche Gesetze und Ver-

ordnungen, resp. auf Seinen Antrag und
unter Seiner verfassungsmäßigen Mitwir-

kung, in dem Laufe jener Jahre in dem
Großherzogthume erlassen worden sind.

Rit Uebergehung dessen, was vor der

Versammlung des Landtags zu Schloß
Dornburg schon erschienen war, werden als

besonders wichtig heraus gehoben:
1) das Gesetz wegen Vergütung der Wild-

schäden vom 10. Januar 1870.

2) die Wechselordnung vom 20. Afpril

1810.
3) die Bekanntmachung wegen Zustän-

digkeit der Criminal-Gerichte vom. 1I.

Juni 1810.
4) das Gesetz über die Wahlen zum

Landtage vom 4. Juni 1820.
5) die Postordnung vom 26. November

1819.
In ron Gesetze wegen der Wildschéden

sind die Erinnerungen, welche der getreue
Landtag in der Erklärungsschrift vom 10.

December 1818.7) zu F. 2., 4., 5., 11.

und 14. gemacht hatte, durchaus beachtet
worden. Auch kann in Ansehung der Wech-
selordnung und der darauf sich beziehenden
Erklérungsschriften vom 16. Januar und vom

*) S. Seite 223. der Dornb. Verhandl.

25. Januar 1870.8“) dasselbe gesagt,. wer-
den; nur der in Antrag gebrachte Auszug
aus diesem Gesetze ist unterblieben, weil der-
selbe weniger für eine von der Gesetzgebung
zu erwartende Arbeit, als für eine perdienst-

liche Privat-Arbeit anzusprechen seyn dürf-
te.

Die Bekanntmachung wegen Zuständig-
keit der Criminal-Gerichte ist gezogen aus

dem Gesetze über die Ungehorsamsstrafen und

den Anzeigenbeweis in Criminal-Sachen, wel-

ches, zufolge der Bemerkung des Landtags
in der Erklärungsschrift, vom 21. Januar

1810.7“) verb. „Was den vorliegenden Ge-
„sebesentwurf selbst“ nicht ganz in das Re-

gierungsblatt aufgenommen, sondern so, wie
es hier besonders bepliegt, nur für die Ge-

richte und vorkommenden Falles für die De-

fensoren abgedruckt worden ist. Der getr.
Landtag wird sich aus diesem Abdrucke und

den dazu gehörigen, ebenfalls angebogenen
Rescripten an die Landesregierungen über-

zeugen, daß auch, was den Inhalt des Ge-

setzes betrifft, seine Erklärungoschrift vom
21. Januar 1870. die verfassungsmäßige
Beachtung gefunden hat und es besonders
in §. 36. für zweckmäßig erkennen, daß bevy
Verbrechen, welche härter, als mit Gefäng-
niß bedroht sind, der Reinigungseid zwat
in der Regel als unzuléssig anerkamt, i##
doch dabeny eine Ausnahme von der Regel

dem richterlichen Ermessen nicht erst anheim
gegeben, sondern nur nicht entzogen wor-
den ist.

In dem Gesebe über die landständischen
Wahlen sind durch einen Regierungsbericht,
welcher nebst einem darauf bezüglichen höch-
sten Rescripte weitere Beylagen zu diesem
Decrete macht, noch einige Modificationen
nothwendig geworden, denen der Landtag

Seinen Belfall um so weniger versagen dürf-
") S. Seite 285. flg. das.
*) S. Seite 296, das.



te, jetreuer sich mit solchen das ganze Ge-
seh an die bestehende Verfassung anschließt.

Auch bey der endlichen Redaction der Post-
ordnung hat man aufdie Erinnerungen in

der standischen Erklarungsschrift *) die mög-
lichste Rücksicht genommen, und wenn dessen

ungeachtet in F. 26. K. 30. und §. 140.

einige gewünschte Abänderungen theils gar
nicht, theils nicht in der empfohlenen Maaße
erfolgtsind: so lag der Grund davon in
folgendem. Die Pfändung#der Postillons.
war schon in den bestehenden Gesetzen über-

haupt untersagt; eine Verstattung derselben,
eine Aenderung der bestehenden Gesetze in

dieser Hinsicht, wurde moglicherweise den
Hostdienst ausgesetzt und um so weniger ei-

nen, mit diesem möglichen Nachtheile in

Verhältnisse stehenden, Vortheil gewährt ha-
ben, da der von einem Postillon an seinen

Grundstücken Beschádigte nur Zeit und Stun-

de, Zahl der Pferde u. s. w. zu merken

braucht, um auf nachster Station den Ueber-

treter des Gesetzes wieder zu finden und die

ihm gesicherten Entschädigungs-Ansprüche zu
begründen.

Das Kartiren der Briefe würde aller-

dings manchen Nutzen gewähren, allein vor-
ausgesetzt würde daben, daß man es nicht

blos auf den Weimarisch. Posten, sondern
auch auf den Posten in benachbarten frem-
den Gebiete — immer auf einem ganzen

Lostzuge — wieder annehmez; dies durchzu-

setzen, war von hieraus nicht möglich, zu-

mal da das Unterlassen des Kartirens auf

die Beschleunigung der Posten Einfluß hat
und deshalb von Vielen verthewiget wird.

Die letzte Erinnerung endlich ist dadurch
erledigt worden, daß die Postordnung FK.
140. dem requirirten Postanspänner nicht
nur das volle Postgeld, sondern guch das

*) l. Seite 354. der Dornburger Verhandlungen,
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volle Wartegeld zugebilligt und ihm,
was die Entschädigung wegen eines verlor-

nen HPferdes anlangt, subsidiarisch dieselbe

Sicherheit gelassen hat, welche früher schon
gesetzlich war rc.

Beilage L.

Entlassungsschreiben
an den Abgeordneten des 4ten bauerschaft-

lichen Wahlbezirks
vom 28. December 1820.

Nachdem der Landtag in seiner heutigen
Sibtzung, die von Ihnen selbst ihm vorge-

legten Zweifel, reiflich erwogen, ob Sie seit

Ihrer Dienstbeförderung von Heida nach
Berka und nach dem Verkauf Ihres am

ersten Orte früher besessenen buerlichen
Grundvermögens, ferner noch verfassun zems-
ßig geeignet seyn möchten, den dritten Stand
des Großherzogthums mit vertreten zu kbön-

nen, ist sein Beschluß mit 23 Stimmen ge-

gen 4 dahin ausgefallen:
daß, nach dem Sinne und den Worten

des Grundgesetzes§.J.2.3.6. 260. 27.
28. und 32., Sie gegenwärtig, nachdem

Ihnen der gesetzlich bedingte Besitz bauer-
lichen Grundvermögens abgieng, nicht
mehr Abgeordneter des dritten Standes

seyn könnten, und daher Ihr Stellvertre-
ter einberufen werden müsse.

Der Landtag, der sich zu diesem Be-

schluße verpflichtet erkannte, hat Uns jedoch
einstimmig beauftragt, Ihnen beidieser Ver-
anlassung zu sagen, daß Er in Ihrer Ein-
gabe vom 26. d. M. einen neuen Beweis

findet, wie genau Sie stets JS#re verfassungs-
maßigen Pflichten beobachten, daß Er Ihnen
für Ihre bicherige patriotische, thatige und
einsichtsvolle Mitwirkung aufrichtig dankt,
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und daß Er es ungemein bebauert, Sie
aus seiner Mitte scheiden zu sehen.

Indem wir uns der übernommenen Ver-

pflichtung hierdurch entledigen, erneuern wir

Ihnen die Versicherung unserer vollkommen-

sten Hochachtung.
ic. (Der Vorstand.)

Beilage M.

Karl August,

v. G. G. Großherzog ic.

Aus der Erklarungsschrift vom 2osten

d. M. ist Uns vorgetragen worden, daß der

getreue Landtag zwar den sofortigen Druck
Seiner Verhandlungen, aber nicht die Oef-

fentlichkeit Seiner Sitzungen für rathsam er-
achtet hat.

Wir genehmigen hierauf 1) den Antrag,
welcher über jenen Druck und über dessen

Verbreitung im Lande geschehen ist, und
lassen 2) auch den gegen die Oeffentlichkeit
der Sitzungen aufgestellten Gründen volle

Gerechtigkeit widerfahren, indem Wir solche
als Gründe annehmen, welche in dem Groß-

herzogthume noch zur Zeit von einiger Er-

heblichkeit sepn möchten. Es werden jedoch
diese Gründe immer schwächer und schwächer
werden, se mehr man sich an Repräsentativ=

Verfassungen gewöhnt, je mehr Theilnahme
Unsere Unterthanen an dem Wesentlichen

derselben gewinnen, je fester endlich die Ue-
berzeugung begründet wird, daß jedem zum
Landtage Erwählten nicht nur durch den 8.
68. des Grundgesetzes vom 5ten May 1876.,

sondern auch durch den Zweck, welchen Wir
bey Vollziehung dieses Gesetzes vor Augen
hatten und ernstlich wollten, Freyheit des

Lurtheils und der Rede, in derjenigen Aus-

dehnung gesichert sey, in welcher sie über-
haupt vernüunstigerweise begeyrt und gesetz-
lich zugestanden werden kann. 2c.

Weimar den 27. Decbr. 1820.

K. A.

Beilage J.

Karl August,
v. G. G. Großherzog (2c.

Wir haben, in der Erklärungsschrift des
getreuen Landtags, vom 22. d. Monats, den

Wunsch desselben vernommen, den bieherigen

Landtags-Syndikus, Rath Kuhn, fernerhin
in dieser Eigenschaft bepzubehalten, und den

Antrag, denselben, da, nach F. 72. des
Grundgesetzes, der Syndikus kein von dem

Landesfürsten unmittelbar besoldeter Diener

seyn darf, von der ihm seit kurzem über-
tragenen Gerichts=Secretair-Stelle wieder
zu entiassen, vorauêgesetzt, daß die von dem

getreuen Landtag dem obgedachten F. 72.,
soweit er die Entlaßbarkeit des Syndikus

betrifft, gegebene nähere Erluterung Unsere
Genehmigung erhalte.

Diese Genehmigung zu ertheilen können
Wir um so weniger Anstand finden, da

Wir der Meinung sind, daß die fragliche
Stelle des gedachten §. gar nicht an-

ders, als in dem Sinne, den der getreue

Landtag ihr unterlegt, verstanden werden
kann; denn einmal soll der Landtags-
Syndikus ja nur von dem Landtage entlas-

sen werden können, der Landtag aber ent-

scheidet nur nach Stimmenmehrheit, und

dann ist wohl vorauszusetzen, daß diese
Versammlung sich nur durch Gründe, wel-

che, sollen sie zureichen, in dieser Beziehung
nothwendig von der Person des Landtags=

Syndikus selbst hergenommen seyn müssen,
bestimmen lassen werde.



Da Wir sonach in der obigen Voraus-

setzung kein Hinderniß erblicken“ so erthei-
len Wir hiermit, den desfallsigen Landtags-

beschluß sanctionirend, Unsere Landesfürstli-
che Genehmigung zu der fernern Beybehal-
tung des Raths Kuhn als Landtags-Syn-
dikus, unter den in der Erklärungeschrift auf-

geführten Bedingungen, und haben demnach,
sowohl wegen dessen Wiedere tlassung von
dem Gerichts-Secretariat, als auch wegen
der ihm vom 1.-Januar 1821 an, aus der

Haupt-Landschafftskasse zu zahlenden Ge-
haltszulage von 300 thlr. und wegen der

ihm, im Fall der Erledigung mit zu über-

tragenden Landschafftskasse-Procurator-Stelle,
an die Landesregierung, und an das Land-

schaffts -Collegium rescribirt. 2c.

Beilage 0.

Unterthänigste Erkläárungsschrift
vom 2osten December 1820.

die Steuerverhältnisse des Amts Ilmenau

betreffend.

In der unterthänigsten Erkläárungsschrift
vom 13. December 1818. fühlte der getreue
Landtag sich verpflichtet, in Bezug auf den
Ilmenauer Landestheil auf Gleichsehung in
Grundsteuern, so wie in indirecten Abga-

ben, ehrerbietigst anzutragen, und was die
letztere anlangt, ein von Landtag zu Land-

tag zu bestimmendes Aversionalquantum vor-

zuschlagen, weil die abgesonderte Lage des
Amtes Ilmenau der Einführung indirekter

Abgaben, wie sie in andern Landeötheilen be-

stehen, entgegen zu treten schien.
Durch das hochste Decret vom 2. No-

vember dieses Jahres haben Ihro K. H.
Jnädigst geruhet, dem getreuen Landtage die
zu Ausführung seiner Vorschläge abzwecken-
den Vorarbeiten der Behörden mittheilen zu
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lassen, und dessen fernere Erklarung zu
erfordern, und er erlaubt sich nun, Ihro

K. H. die Ergebnisse seiner Berathung in
folgendem ehrerbietigst vorzutragen.

Ausgehend von dem Gesichtspunkte wie

nur vollkommene Gleichstellung des Amtes Il—

mena- in Beziehung auf directe und indirecte

Abgaben gegen die übrigen Landestheile mit

Berucksichtigung seiner eigenthümlichen Ver-
hältnisse in den Wünschen des getreuen Land-

tags lag, so hat er was

I) die Grundsteuern
anlangt, die Nothwendigkeit erkannt, eine
veränderte Catastrirung und Herabsebung
der steuerbaren Grundstücke in Ilmenau,
eintreten zu lassen, und zwar in der Maße,

daß die in der Stadtflur gelegenen Grund-

stücke um zwei Buchstaben, die Grundstücke auf
dem Lande aber um einen Buchstaben erniedrigt

werden, weil nur durch Herabsetzung nach diesem
Verhältniß das Ilmenauer Amt den übrigen
Landestheilen gleich zu stellen ist.

Er genehmigt daher diese zur Verwirk-

lichung seiner Grundidee führende Herab-
setzung gern.

In Betreff
2) der indirekten Abgaben,

erscheint es dem getreuen Landtage ebenfalls
räthlich, das Amt Ilmenau den ubrigen Thei-

len des Großherzogthumê moglichst gleich
zu stellen und dem zu Folge, die indirecte

Steuer, Impost, Tranksteuer, Consumtions=
Abgaben üuberhaupt und somit die Steuer-

verhältnisse der ubrigen Landestheile, in ih-
rem ganzen Umfange, auf dessen Bewohner
zu erstrecken. Dabei erlaubt er sich jedoch

ehrerbietigst darauf anzutragen, daß dje in-
direkten Abgaben nur bie zum nachsten Land-

tage versuchsweise erhoben, und dem nachst-

künftigen Landtage die Ergebnisse des Er-

trags zu seiner fernerweiten Erklärung mit-
getheilt werden mögen.

Indem nun der getreue Landtag die
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huldreichst mitgetheilken Acten des
Großherzogl. Landschaffts -Collegium, die
Ueberweisung der Ilmenauer St nergeschäfte
betreffend, hierbei ehrerbietigst zurückgiebt
und die wirkliche Ausführung bis zu Be-

endigung der jetzigen Landtags-Verhandlun-
gen ausgeseht seyn zu lassen bittet, glaubt
er die in der ihm mitgetheilten Beilaze,

überschrieben: „Abgeforderte ganz unzielsetz-
liche Bemerkungen“ enthaltene Schreibart
annoch berühren zu müssen, uberläßt jedoch
ohne vorgreifen zu wollen, das Weitere Ih-
ro K. H. hochstweisen Ermessen.

c.

Beilage 0.

Höchstes Decret
vom 11. December 1820.

Mehrere Gesetzentwürfe betreffend.

Se. K. H., der Großherzog, haben be-
sohlen, daß unter Beziehung auf das Grund-
gesetz vom 5. May 1816. k. 5. Nr. 6. und

zum Theil unter Beziehung auf die frühe-
rten Acten dem getreuen Landtage auch fol-

gende Gegenstände zur Prüfung und Erklä-
rung mitgetheilt werden sollen.

1) Der Antrag Großherzogl. Landeêre-
gierung zu Eisenach, daß die Eisenachi-
sche Proceß= Ordnung, so weit solche
das processualische Verfahren normirt,
in dem Amte Dermbach eingeführt wer-

den möge;

2) der Entwurf zu einer Bekanntmachung
wegen der periodisch zu wiederholenden

Publication gewisser Strafgesetze, sammt
den dazu gehörigen Berichten der Lan-

desregierungen und des Ober-Awppella-

tions-Gerichts;
der Antrag Großherzoqgl. Landes-Di-

rection wegen Erstreckung des die Auf-

nahme heimathloser Personen betreffen-
den Publicandums vom Jahr 1808.

auf sämmtliche Landestheile;
4) ein Protokoll= Auszug wegen Erstre-

ckung des Verbotes vor dem 24. Jah-

rre zu heirathen, auf den Neustädter

Kreis;
5) der Entwurf zu General-Innungs-

Artikelnz;
6) der Entwurf eines Gesetzes über Dis-

membration der Bauergüter;

7) der Entwurf zu einem Huth= und

Triftgesetz;
8) der Entwurf zu einem Gesetz uber

Jagden und Jagdgerechtsame und zu

einem uber den Schutz der Waldungen,
Forste c.

Es sind nur wenige Bemerkungen, wel-

che zu den dieses Decret begleitenden Berich-
ten und Acten hinzugefügt werden sollen.

u 1.

Der Antrag Großherzogl. Landesregierung
zu Eisenach wird gerechtfertigt durch dieje-
nigen Gründe, welche der getr. Landtag in
einer Erklärungsschrift am 3. Decbr. 1818.

entwickelt und anerkannt hat. Gern hätten

Sich Se. K. H., der Großherzog, solcher
interimistischen Verfügungen durch die Pro-
mulgation einer allgemeinen Proceß-Ordnung
für das ganze Großherzogthum überhoben
gesehen; allein die Bearbeitung eines Ge-

sebes dieses Umfanges und dieser Bedeutung
hat so große Schwierigkeiten, daß die da-
mit beauftragte Kommission keine raschen
Fortschritte macht; und besser dürfte es
seyn, ihr Frist zu verstatten, als das Werk
selbst zu übereilen.

Zu 2.

Was diesem Entwurfe die Veranlassung
gegeben, geht aus den Acten klar hervor.

Die Landesregierung, zu Weimar, trug
auf eine authentische Interpretation an.

Da es aber allerdings zweifelhaft zu seyn



schien, ob sich die Verordnung aus allen
dadurch getroffenen Gesetzen doctrinell her-
aus interpretiren lasse: so haben Se. K.
H. es vorgezogen, sie als eine neue gesetz-
liche Bestimmung zu betrachten und in die-

ser Eigenschaft noch an den getr. Landtag

gelangen lassen.
· Zu 3.

Je ernstlicher mehrere deutsche Bundes-
staaten daran gedacht haben, daß über die
An= und Aufnahme verarmter, hülfsbedürf-
tiger Personen unter thnen einerley Grund-
sätee festgestellt werden und je offenbarer
dieser Gedanke durch Erfahrungen sich auf-
gedrungen hat, desto nothwendiger dürfte es
wohl erscheinen, über diesen Gegenstand in
einem und demselben Lande nicht verschiedene

Gesetze fortgelten zu lassen. Uebrigens wird
der getr. Landtag seine Aufmerksamkeit auch
auf dasjenige richten, was die Landes-Di-
rection in ihrem Berichte über die vorkom-

mende Zersplikterung einzelner Dorfschaften
in mehrere Gemeinden und über die Versor-

gung der sogenannten Kleinhäusler auf Rit-
terguts Grund und Boden gesagt hat.

3Zu 4.
Aus den in dem Protocoll-Auszuge an-

geführten Gründen dürfte die Verordnung
nicht allein auf den Neustädter Kreis, son-
dern überhaupt auf alle neuen Landestheile

zu erstrecken seyn.
Zu 5.

Diese Mittheilung schließt sich an frühe-
re Mittheilungen und an zwey darauf er-

folgte Erklärungsschriften des getr. Land=
tags vom 10. März und vom 9. Januar

1819. Es ist nach dem Inhalte der letzte-
frren unnörhig, die Wschtigkeit der Sache

hier n. chmals herauszusetzen.
Zu 6.

Der sett vorliegende Entwurf über die
Zerschlagung der Bauerngüter 2c. ist von

dem getr. Landtage selbst veranlaßt worden.

Berichte vom 21. Octbr.
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Mit dem F. H. ist derselbe als geschlossen
anzusehen, da der Antrag, daß die Aus-
übung des Néherrechts, wo es noch besteht,

auf die Frist von sechs Wochen beschränkt
werden möchte, (Erklárungsschrift vom 2.

Februar 1819.) nicht auf eine Art des
Näherrechts, sondern auf das Näherrecht
überhaupt sich zu beziehen scheint und mit-
hin in diesem speciellen Gesetze — ohne vor-

gängige Revision der ganzen Gesetzgebung
über das Näherrecht — nicht wohl beachtet
werden kann.

Zu 7.

Der getreue Landtag wird auf seine frü-
here Erklárungsschrift vom 20. Januar 1810.
zurückgehen und die Sache nochmals in ih-
rem ganzen Umfange in Erwägung ziehen. —

Einige Bedenklichkeiten der Großherzogl.
Kammer ergeben sich aus dem beiliegenden

1820., indessen
sind Se. K. H., der Großherzog, gern ge-

neigt, um des Besten Höchst-Ihrer Unter-
thanen willen, die Ant#äge des getreuen Land-
tags wegen der Hegungs-Termine und des

Hordenschlages so weit zu genehmigen, als
es bereits in dem hier angebogenen abgeän-

derten Entwurfe unter # ausgedrückt ist.
Zu 8.

Schon im Jahre 1818. wurde dem ge-

treuen Landtage der Entwurf zu einer Forst-

und Jagd-Ordnung vorgelegk, welche im rsten
Abschnitte allgemeine Bestimmungen, im 2ten

Abschnitte Bestimmungen über Forstfrevek
und im Zten Abschnitte Bestimmungen über

die Jagd und Jagdgerechtsame gab, auch
nebenbey in mehrern §&amp; .. auf die zu ordnen-
de Bewirthschaftung eigener Waldungen 2c.
Rücksicht nahm.

Eine Erklärungsschrift vom rZ3. Januar

1819. verbreitete sich über diesen Entwurf
und trug — abgesehen ganz von den Erin-

nerungen gegen einzelne§9.—vornämlichdar-
auf an, daß die verschiedenen Gegenstände
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des. Gesetzes schärfer von einander getrennt,
die ganz verschiedene Natur der dadurch ver-

pönten Handlungen mehr erwogen und diese
Verschiedenheit auch in der Art und Größe

der angedrohten Strafübel berucksichtiget wer-
den mochte.

Hierdurch und durch einige spatere Be-
richte der Landes-Collegien ist eine nochma-
lige Durchsicht des ersten Entwurfs veran-

laßt worden, bei welchen man sich davon
überzeugt hat, daß es zweckmäßiger sey, ein
Gesetz zum Schutze der Waldungen 2c., ein

zweytes Gesetz zum Schutze der Jagden und
Jagdgerechtsame zu erlassen und die Bestim-
mungen über die Beschränkung, des Eigen-

thums an Waldungen 2c. einem dritten Ge-

setze vorzubehalten. Die Entwürfe zu dem
ersten und zweyten sind es, welche dem ge-
treuen Landtage jeßt anderweit mitgetheilt
werden. In den Haupt-Punkten wird der-

selbe seine Erinnerungen in der schon ange-

führten Erklärungsschrift berücksichtiget fin-
den und, wo es nicht geschehen, wo die erste

Fassung beibehalten, ober ein Drittes gege-
ben worden ist, bald die Ueberzeugung ge-

winnen, daß dieses, um sich in dem ganzen

Gesetze treu zu bleiben, und sonst aus gu-
ten Gründen nothwendig war. — Bei Be-

handlung des Wilddiebstahls und der Jagd-
gerechtsame uberhaupt ist man davon aus-

gegangen, daß alles, was nach den beste-
henden Einrichtungen und Gesetzen des Staats
jemanden als das Seinige, als ein Gegenstand

seines ausschließlichen Wirkens, zuerkannt
ist, sein Eigenthum sey und daß, neben
den hieraus sich ergebenden rechtlichen Grün-
den, noch sehr erhebliche polizeyliche Gkünde
den Gesetzgeber zu Beschränkungen und

Strafgesetzen auffordern. „Die gemeinschäd-
lichen Einflüsse überhandnehmender Jagdliebe
in dem Volke auf Cultur, Sittlichkeit und

öffentliche Ordnung sind oft schon dargestellt
worden. Sie entzieht den Landmann sei-

nem Acker und Pflug, den Burger seiner

Werkstätte, verfüyrt ihn zum Mssiggang,
zur büderlichkeit und zum umherschweifenden
Leben.“ —

Beilage 0.

Entwurf
einer Bekanntmachung für das Regierungs-
Blatt, wegen der periodisch zu wiederholen-

den Publication gewisser Strafgesetze.

Verschiedene in den Großherzogl. Landen
bestehende Strafgesetze enthalten die auêödruck-
liche Vorschrift, daß sie nach ihrer ersten
förmlichen Promulgation noch periodisch von
den Kanzeln oder in den Gemeinden verle-

sen werden sollen.
Weil nun in einzelnen Straffällen, wenn

sich ergeben sollte, daß das periodische Vor-
lesen eines solchen Strafgesetzes irgendwo
verabsäumt worden, Zweifel Über dessen An-

wendbarkeit entstehen könnten; so haben Se.
K. H., der Großherzog, nach angehörtem
rechtlichen Gutachten Ihrer Landes-Justiz-Col-
legien, gnädigst geruhet, jene Vorschrift au-
thentisch und zwar dergestalt zu interpreti-
ren, daß zwar das periodische Vorlesen der-

jenigen Strafgesetze, für welche es ausdrück-
lich angeordnet worden, in der vorgeschric-

benen Maaße auch ferner pünktlich zu be-
wirken sep, solches jedoch, nach der Absicht
des höchsten Gesetzgebers, nur als ein Mit-

tel, dergleichen Strafgesetze im frischen An-
denken und in desto lebendigerer Wirksam-
keit zu erhalten, nicht aber als eine der we-

sentlichen Publications=Formen, nicht als
eine Bedingung der Anwendbarkeit des Ge-

sebes, angesehen werden solle.
Auf höchsten Befehl wird dieses zu je-

dermanns Wissenschaft hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
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